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§ 20 VerG Informationspflicht
 VerG - Vereinsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

Das Leitungsorgan ist verp ichtet, in der Mitgliederversammlung die Mitglieder über die Tätigkeit und die nanzielle

Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen

verlangt, hat das Leitungsorgan eine solche Information den betre enden Mitgliedern auch sonst binnen vier Wochen

zu geben.

In Kraft seit 01.07.2002 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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